
 

FAQ zum TK-Webinar "Meldungen (1) – 
Grundlagen“

1. Frage zu Folie 8: War das schon 
immer so, dass die Rentenversi-
cherungsnummer bei gesetzlich 
Versicherten ab Geburt vergeben 
wird, oder seit wann ist das so? 
 

Die Rentenversicherungsnummer wird für 
gesetzlich Versicherte seit etwa 2013 ab 
der Geburt vergeben. Früher wurde die 
RV-Nummer erst bei Beschäftigungsauf-
nahme beantragt. Hintergrund ist die 
Vergabe der einheitlichen Krankenversi-
cherten-Nummer. Diese basiert auf der 
RV-Nummer. Privatversicherte werden mit 
der RV-Nummer weiterhin erst ab dem Be-
schäftigungsbeginn oder dem Eintritt einer 
gesetzlichen Krankenversicherung erfasst. 
 

2. Ein Mitarbeitender erhält die 
Kündigung nach Elternzeit bzw. 
unbezahltem Urlaub. Welche 
Schlüsselung wird angewendet? 
Muss der Mitarbeitender erst 
wieder angemeldet werden, um 
ihn dann abzumelden? 
 

Ein Beschäftigungsende bei Kündigung ist 
bei einem unbezahlten Urlaub nicht zu-
sätzlich abzumelden. Bei einer Elternzeit 
ist das Beschäftigungsende mit Grund 30 
zu melden. Bei Elternzeit seit dem Vorjahr 
gilt der Zeitraum 01.01. bis Beschäfti-
gungsende ohne Entgelt. Hat die Elternzeit 
im laufenden Jahr begonnen, ist der Zeit-
raum der Beginn der Elternzeit bis Be-
schäftigungsende zu melden. Auch hier 
ohne Entgelt. 
 

3. Folie 15: Wann und wie oft muss 
ich den Tätigkeitsschlüssel aktu-
alisieren? Oder ist dies reine Sta-
tistik ohne Folgewirkungen für 
den Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer? 
 

Der Tätigkeitsschlüssel hat primär statisti-
sche Zwecke. Eine Änderung des Tätig-
keitsschlüssels sollte aber mindestens er-
folgen, wenn sich Änderungen (Teil-
zeit/Vollzeit oder befristet/unbefristet) erge-
ben. 
 

4. Folie 16:  Was passiert, wenn die 
Sofortmeldung mit wenigen Mi-
nuten/Stunden nach Aufnahme 
der Tätigkeit erfolgt? 
 

Es ist keine Ausnahme vorgesehen. 
 

5. Ob Ausnahme vorgesehen oder 
nicht. Hier spielt die Praxis ei-
nem oftmals einen Streich. Und 
wenn man dann einen solchen 
Fall hat, dass der Mitarbeitende 
schon die Tätigkeit begonnen 
hat und die Personalabteilung 
hier noch nicht einmal die Info 
drüber bekommen hat, dann bin 
ich ja zu spät. Was hat das für 
Folgen? 
 

In der Praxis ist das Thema herausfor-
dernd. Die Meldung kann nicht im Laufe 
des Tages nachgeholt werden. Sofern 
während einer Prüfung vor Ort keine An-
gabe zur Beschäftigung in der Betriebsprü-
fungsdatei der Rentenversicherung vom 
Prüfer gefunden wird, gilt die Tätigkeit als 
Schwarzarbeit. Daraus resultieren entspre-
chende strafrechtliche Konsequenzen.  
 

6. Folie 26: Wie muss der Beitrags-
gruppenschlüssel sein, wenn ein 
Mitarbeiter die Voraussetzungen 
für den Anspruch auf eine Alters-
rente für besonders langjährig 
Versicherte in der gesetzlichen 
Rentenversicherung erfüllt, aber 
noch weiter beschäftigt werden 
soll? Z. B. erfüllt er die Bedin-
gungen zum 01.09.2023, soll aber 
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noch bis zum 31.08.2024 weiter 
beschäftigt werden.  
 

Dazu empfehlen wir unser Beratungsblatt 
im Firmenkundenportal unter firmenkun-
den.tk.de mit der Suchnummer 2031416. 
Das Beispiel sieht ab dem 01.09.2023 die 
Beitragsgruppe 3111 mit der Personen-
gruppe 120 vor. 
 

7. Noch eine Frage dazu, wieso ist 
die Krankenversicherung nur 
noch anteilig zu zahlen?  
 

Durch den Bezug einer Rente wegen Al-
ters- oder voller Erwerbsminderung entfällt 
der Anspruch auf Krankengeld. Deshalb 
gilt der ermäßigte Beitragssatz der Kran-
kenversicherung. 
 

8. Abmeldegrund 33: Azubi wird 
"normaler" Beschäftigter gilt 
dies auch für Werksstudenten? 
 

Bitte nutzen Sie beim Wechsel vom Werk-
studenten die Meldegründe 32 und 12, da 
sich die Beitragsgruppe ändert. 
 

9. Wir betreiben einen Camping-
platz. Müssen hier auch Sofort-
meldungen erfolgen? 
 

Ein Campingplatz gehört zum Beherber-
gungsgewerbe (Glossar des Statistischen 
Bundesamts, destatis.de) Es gelten des-
halb die Vorgaben für die Sofortmeldung. 
 

10. Ist die gesonderte Meldung auch 
abzugeben, wenn die maschi-
nelle Anforderung der Renten-
versicherung nicht kommt? 
 

Die gesonderte Meldung ist nur auf Verlan-
gen des Mitarbeiters oder des Rentenver-
sicherungsträgers zu erstellen. Als Arbeit-
geber müssen Sie die Meldung nicht von 
sich aus übermitteln. 
 

11. Frage zu Folie 32: Wenn man 
kurzfristig beschäftigt in einem 
Unternehmen mit abweichendem 
Wirtschaftsjahr ist, gelten die 
drei Monate dann auch für das 
Kalenderjahr oder das Wirt-
schaftsjahr? 
 

Es gilt das Kalenderjahr der Sozialversi-
cherung. 
 

12. Wir haben Werkstudenten mit 
Stundenlohn, die sehr unter-
schiedlich arbeiten. Die Arbeits-
verhältnisse sind nicht per se als 
Minijob vorgesehen, auch nicht 
als kurzfristige Beschäftigung. 
Mal arbeiten sie so viele Stun-
den, dass sie über der 520 Euro-
Grenze liegen, dann wieder da-
runter. Heißt das, dass wir jeden 
Monat die Parameter anpassen 
müssen und das Kennzeichen 
Midijob rausnehmen, dafür Mi-
nijob und Knappschaft reinneh-
men? Und im nächsten Monat 
ggf. wieder den Midijob sowie ei-
gene Krankenversicherung ein-
geben müssen? 
 

Bitte nehmen Sie die Beurteilung zum Be-
ginn der Beschäftigung und bei vertragli-
chen Änderungen vor. Auch zum Jahres-
wechsel oder bei Änderungen z. B. des 
Mindestlohns ist eine neue vorausschau-
ende Beurteilung angebracht. Bitte neh-
men Sie keine rückwirkende Neubeurtei-
lungen vor. 
 

13. Der Stundenlohn liegt schon 
jetzt über dem Mindestlohn, der 
erst noch gelten wird. Dennoch 
haben wir uns die Überprüfung 
für Januar auf Wiedervorlage ge-
legt. D.h. in diesen Fällen 
schauen wir die Vergangenheit 
an, wenn sich der Verdienst 
mehrheitlich unter der Verdienst-
grenze liegt, so kodieren wir auf 
Minijob um. Ansonsten belassen 
wir es beim jetzigen Midijob? 
D.h. es ist keine monatliche Be-
trachtung notwendig, je nach-
dem, wie viele Stunden abge-
rechnet werden? 
 

Bitte korrigieren Sie das Vorjahr nicht. 
Wenn Sie feststellen, dass die Grenzen 
des Minjobs nicht überschritten wurden, 
ändern Sie bitte für die Zukunft ab 01.01. 
des Jahres. 
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14. Folie 44: Wie verhält es sich es 
mit einer Elternzeit von 2 Wo-
chen in einem Monat? 
 

Die Meldung ist nur erforderlich, wenn ein 
voller Kalendermonat betroffen ist. 2 Wo-
chen innerhalb eines Kalendermonats sind 
nicht zu melden. Es wird seit längerem 
überlegt dies zu ändern. Bisher bleibt es 
aber bei der Meldung voller Kalendermo-
nate.  
 


